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93. 
Leitungen: Bestellung zum Leiter der Klinischen Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive  
Chirurgie an der Universitätsklinik für Chirurgie 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen  
Universität Graz gemäß den Bestimmungen der §§ 20 (5), 32 UG idgF sowie § 4 (2) des Organisationspla-
nes der Medizinischen Universität Graz idgF 
 

• Herrn Univ.-Prof. Dr. med.univ. Lars-Peter KAMOLZ, MSc. 
zum Leiter der Klinischen Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive  
Chirurgie an der Universitätsklinik für Chirurgie 
mit Wirkung ab 01.05.2012 für die Dauer der laufenden Funktionsperiode bis zum 31.12.2012  

 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
94. 
Organisation: Geschäftsordnung des Rektorates der Medizinischen Universität Graz – Änderung  
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der  
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.04.2012 gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 
UG idgF die Geschäftsordnung des Rektorates auf der Basis eines Vorschlages des Rektorates gemäß §22 
Abs. 6 UG idgF genehmigt hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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95. 
Organisation: Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz – Änderung 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der Universi-
tätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 25.04.2012 gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 UG idgF 
die nachfolgenden Änderungen des Organisationsplanes auf der Basis eines Vorschlages des Rektorates 
gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 UG idgF, nach Beschluss des Senates gemäß § 25 Abs. 1 Z 3 UG idgF genehmigt 
hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
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96.  
Entwicklungsplan der Medizinischen Universität Graz 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der Universi-
tätsrat der Medizinischen Universität Graz gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 UG idgF in seiner Sitzung am 25.04.2012 
auf Basis des Vorschlages des Rektorates gemäß § 22 Abs. 1 Z 2 UG idgF, nach Beschluss des Senates ge-
mäß § 25 Abs. 1 Z 2 UG idgF folgenden Entwicklungsplan genehmigt hat: 
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Rektor 
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97. 
Einsetzung von Berufungskommissionen 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz gemäß § 98 Abs. 4 UG idgF folgende Berufungskommissionen eingesetzt 
hat: 
 
Der Senat der Medizinischen Universität Graz hat gem. § 98 Abs. 4 UG 2002 am 24.04.2012 folgende 
Berufungskommission eingesetzt: 
 
Einsetzung einer Berufungskommission für „Nachfolge Transplantationschirurgie“ 
 
Dieser Kommission gehören an: 
 
ProfessorInnen: 
Univ.-Prof. Dr.in Reingard Aigner 
Univ.-Prof. Dr. Peter Fickert 
o. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Mischinger 
Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz 
Univ.-Prof. Dr. Anton Sadjak 
 
MittelbauvertreterInnen: 
Dr.in Doris Wagner 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Selman Uranüs 
Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Ameli Yates 
 
Studierender: 
Verena Herbert 
 
In der konstituierenden Sitzung am 24.4.2012 wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz zum Vor-
sitzenden der Kommission gewählt. 
 
 
Einsetzung einer Berufungskommission für „Hämatologie“ 
 
Dieser Kommission gehören an: 
 
ProfessorInnen: 
Univ.-Prof.in DIin Dr.in Andrea Berghold 
Univ.-Prof. Dr. Gerald Höfler 
Univ.-Prof. Dr. Ernst Pilger 
Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg 
Univ.-Prof. Dr. Ernst-Christian Urban 
 
MitelbauvertreterInnen: 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Albert Wölfler 
Ass.-Prof.in Dr.in Kathrin Eller 
Univ.-Ass.in Mag.a Dr.in Ellen Heitzer 
 
Studierender: 
Roxana Wimmer 
 
In der konstituierenden Sitzung am 24.4.2012 wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Ernst Pilger zum Vorsitzenden 
der Kommission gewählt. 
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Der Senat der Medizinischen Universität Graz hat gem. § 98 Abs. 4 UG 2002 am 18.04.2012 folgende 
Berufungskommission eingesetzt: 
 
Einsetzung einer Berufungskommission für „Gastroenterologie“ 
 
Dieser Kommission gehören an: 
 
ProfessorInnen: 
Univ.-Prof. Dr. Gerald Höfler 
o. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg Mischinger 
Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Obermayer-Pietsch 
Univ.-Prof. Dr. Ernst Pilger 
Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria Smolle-Jüttner 
 
MitelbauvertreterInnen: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Petritsch 
Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Almuthe Hauer 
Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Elisabeth Mahla 
 
Studierender: 
Georg Obermayer 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18.4.2012 wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Ernst Pilger zum Vorsitzenden 
der Kommission gewählt. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
98.  
Senat: Wahl zum stellvertretenden Studienrektor 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 18.4.2012 für die Funktionsperiode von 2 Jahren 
 
Herr Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.nat. Dr.scient.med. Erwin Petek 
 
zum stellvertretenden Studienrektor der Medizinischen Universität Graz mit Wirkung ab 04.03.2012 bis 
03.03.2014 bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
99. 
Einteilung des Studienjahres 2012/13 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, und der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. 
Anton SADJAK, geben bekannt, dass das Rektorat gemäß § 61 (1) UG 2002 idgF folgende allgemeine 
Zulassungsfristen und der Senat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 18.4.2012 gemäß 
§ 52 UG idgF folgende Einteilung des Studienjahres beschlossen haben: 
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100. 
Richtlinie des Senates: Richtlinie für die Erstellung einer Dissertation für die Doktoratsstudien an der 
Medizinischen Universität Graz 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 18.4.2012 auf Beschluss der Studienkommission 
Doktoratsstudien vom 14.3.2012 folgende Richtlinie beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
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101. 
Universitätslehrgang (ULG) für Führungskräfte im Gesundheitssystem - Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 18.4.2012 auf Beschluss der Studienkommission  
Postgraduale Ausbildungen vom 12.3.2012 folgenden Universitätslehrganges beschlossen hat: 
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102. 
Ethikkommission – Änderungen und Ergänzungen 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung am 18.4.2012 folgende Änderungen und Ergänzungen im Mitgliederstand der Ethikkommission 
genehmigt hat:  
 
Ausgeschiedenes stellvertretendes Mitglied für Frau Univ.-Prof.in Dr.in Helga Jesser-Huß: 
Univ.-Prof.in Dr.in Silvia Ulrich, Institut für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches 
Recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre – Professur in Linz 
 
Neue stellvertretende Mitglieder: 
Univ.-Prof.in Dr.in Elisabeth Staudegger, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinforma-
tik 
Ass.-Prof. Mag. Dr. Christian Bergauer, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinforma-
tik Seniorenvertreter/innen (neu gemäß KAKuG-Novelle): 
 
Hauptmitglied: 
em.o. Univ.-Prof. Dr. Peter J. Schick, Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie (Senioren-
bund)  
 
Stellvertretendes Mitglied: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holzer (i.R.), Institut für Arbeits- und Sozialrecht (Pensionistenverband) 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
103. 
Geschäftsordnung für die Ethikkommission an der Medizinischen Universität Graz  
Der Vorsitzende der Ethikkommission, Herr Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter REHAK, gibt bekannt, dass 
die Ethikkommission der Medizinischen Universität Graz gemäß § 30 Abs. 3 UG idgF in seiner Sitzung 
nachfolgende Geschäftsordnung beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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104. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz ge-
mäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektivvertra-
ges ausschreibt: 
 
 
104.1 Freie Stelle einer Universitätsprofessur für Herzchirurgie 
 

www.medunigraz.at/chirurgie 
Die Medizinische Universität Graz ist eine junge Organisation mit traditionsreichen Wurzeln, die sich an 
den Werten einer nachhaltigen und umfassenden Gesundheitsversorgung orientiert. Rund 2.200  
MitarbeiterInnen arbeiten in Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung. Folgende attraktive und  
anspruchsvolle Position wird besetzt:  
 

Universitätsprofessur für Herzchirurgie 
an der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie  

der Universitätsklinik für Chirurgie 
 

Kernaufgaben: 
� Fachliche, organisatorische und wirtschaftliche Leitung der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie  

nach anerkannten Qualitätsmaßstäben sowie MitarbeiterInnenführung 
� International anerkannte Forschungsarbeit im Bereich Herzchirurgie  
� Internationale wissenschaftliche Vertretung des Faches Herzchirurgie 
� Maßgebliches Engagement im Bereich der universitären Forschung und Lehre sowie Mitwirkung  

in der postgradualen Ausbildung 
� Nachwuchsförderung von MedizinerInnen und WissenschafterInnen 
� Kooperation im universitären Herzzentrum sowie mit dem kardiovaskulären Forschungsfeld der  

Medizinischen Universität Graz. Gemeinsame Nutzung klinischer Ressourcen und Beteiligung an  
allfällig geplanten weiteren interdisziplinären Zentren 

 
Fachliche Anforderungen: 
� Abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Universitätsausbildung in Humanmedizin 
� Fachärztin/Facharzt für Herzchirurgie sowie mehrjährige klinische Erfahrung in diesem Fachgebiet 
� Intensivmedizinische Erfahrung erwünscht 
� Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Qualifikation  
� Längerfristige internationale Aufenthalte mit wissenschaftlicher Tätigkeit  
� Erfahrung in universitärer Lehre insbesondere im Fach Herzchirurgie 
� Internationale wissenschaftliche Vernetzung; erfolgreiche wissenschaftliche Publikationstätigkeit  

und Drittmitteleinwerbung einschließlich der Leitung von Drittmittelprojekten 
� Führungserfahrung an einer klinischen oder wissenschaftliche Einrichtung 
 
Erweiterte Anforderungen: 
� Erfahrung mit internationalen facheinschlägigen Kooperationen 
� Qualifikationen im Bereich Good Clinical Practice erwünscht 
� Kenntnisse im Bereich des Qualitätsmanagements 
� Nachweis erfolgreicher Einwerbung von Projektmitteln als Principal Investigator oder  

Co Investigator (Drittmitteln) 
� Nachweisliche Qualifikation in den Bereichen Management, Genderkompetenz und 

Diversitymanagement von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen: 
� Kooperationsbereitschaft und Offenheit 
� Strukturierte, analytische Arbeitsweise und Organisationsgeschick  
� Kommunikative und soziale Kompetenz sowie herausragendes Engagement 
� Hohe Führungs- und Gestaltungsmotivation 
 
Sie werden als UniversitätsprofessorIn für Herzchirurgie unbefristet an der Medizinischen Universität Graz 
angestellt und sind für die Leitung der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie vorgesehen.  
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Für diese Position sieht der österreichweite Kollektivvertrag ein Mindestentgelt (auf Basis Voll-
beschäftigung) von EUR 4.571,20 vor. Das Ausmaß der Überzahlung ist Gegenstand der Berufungs-
verhandlung. 
 
Wir freuen uns über Ihre Onlinebewerbung im Bewerbungsportal der Medizinischen Universität Graz und 
ersuchen Sie um Abschluss der Onlinebewerbung und Übermittlung des unterfertigten Dokuments an 
Univ.-Prof. Dr. Josef Smolle, Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz  
bis spätestens 15. Juni 2012. Das Bewerbungsportal finden Sie unter folgendem Link: 
http://forschung.medunigraz.at/berufung/berufungen.anmelden.  
Weitere Informationen erhalten Sie nach Registrierung und Log-in. 
Kontakt: rektor@medunigraz.at 
 
Die Medizinische Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen 
an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen 
vorrangig aufgenommen.  www.medunigraz.at/stellen 
 
 
104.2 Freie Stelle einer Universitätsprofessur für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 
 

www.medunigraz.at/UBT/ 
Die Medizinische Universität Graz ist eine junge Organisation mit traditionsreichen Wurzeln, die sich an 
den Werten einer nachhaltigen und umfassenden Gesundheitsversorgung orientiert. Rund 2.200  
MitarbeiterInnen arbeiten in  Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung. Folgende attraktive und  
anspruchsvolle Position wird besetzt:  
 

Universitätsprofessur für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 
an der Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 

 
Kernaufgaben: 
� International anerkannte Forschungsarbeit im Bereich Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 

insbesondere mit dem Schwerpunkt in Stammzellmanipulation und Zelltherapie  
� Internationale wissenschaftliche Vertretung im Bereich des Faches Blutgruppenserologie und  

Transfusionsmedizin 
� Maßgebliches Engagement im Bereich der universitären Forschung und Lehre sowie Mitwirkung  

in der postgradualen Ausbildung 
� Nachwuchsförderung von MedizinerInnen und WissenschaftlerInnen 
� Fachliche, organisatorische und wirtschaftliche Leitung der Univ.-Klinik für Blutgruppenserologie und 

Transfusionsmedizin nach anerkannten Qualitätsmaßstäben 
� Kooperation mit den Forschungsfeldern der Med Uni Graz sowie gemeinsame Nutzung der  

Ressourcen und Mitwirkung an allfällig geplanten interdisziplinären Zentren 
 
Fachliche Anforderungen: 
� Abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Universitätsausbildung in Humanmedizin 
� Fachärztin/Facharzt für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin sowie mehrjährige klinische und 

wissenschaftliche Erfahrung in diesem Fachgebiet 
� Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Qualifikation  
� Mehrmonatiger internationaler Aufenthalt mit wissenschaftlicher Tätigkeit  
� Mehrjährige evaluierte universitäre Lehrtätigkeit im Fach Blutgruppenserologie und  

Transfusionsmedizin 
� Mehrjährige nationale und internationale Vortragstätigkeit 
� Führungserfahrung an einer klinischen oder wissenschaftlichen Einrichtung 
 
Erweiterte Anforderungen: 
� Internationale facheinschlägige Kooperationen 
� Qualifikationen im Bereich GMP, GCP und GLP 
� Kenntnisse im Bereich des modernen Qualitätsmanagements 
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� Nachweis erfolgreicher Einwerbung von Projektmitteln als Principal Investigator oder  
Co-Investigator 

� Nachweisliche Qualifikation in den Bereichen Management, Genderkompetenz und 
Diversitymanagement von Vorteil 

 
Persönliche Anforderungen: 
� Kooperationsbereitschaft und Offenheit 
� Strukturierte, analytische Arbeitsweise und Organisationsgeschick  
� Kommunikative und soziale Kompetenz sowie herausragendes Engagement 
� Hohe Führungskompetenz und Gestaltungsmotivation 
 
Sie werden als UniversitätsprofessorIn für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin unbefristet an der 
Medizinischen Universität Graz angestellt und sind für die Leitung der Universitätsklinik für Blutgruppense-
rologie und Transfusionsmedizin vorgesehen.  
Für diese Position sieht der österreichweite Kollektivvertrag ein Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäfti-
gung) von EUR 4.571,20 vor. Das Ausmaß der Überzahlung ist Gegenstand der Berufungsverhandlung. 
 
Wir freuen uns über Ihre Onlinebewerbung im Bewerbungsportal der Medizinischen Universität Graz und 
ersuchen Sie um Abschluss der Onlinebewerbung und Übermittlung des unterfertigten Dokuments an 
Univ.-Prof. Dr. Josef Smolle, Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz bis  
spätestens 01. Juli 2012 Das Bewerbungsportal finden Sie unter folgendem Link: 
http://forschung.medunigraz.at/berufung/berufungen.anmelden.  
Weitere Informationen erhalten Sie nach Registrierung und Log-in. 
Kontakt: rektor@medunigraz.at 
 
Die Medizinische Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen 
an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen 
vorrangig aufgenommen.  www.medunigraz.at/stellen 
 
 
104.3 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit für 
Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunk-
tionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Wir sind bemüht, bei geeigneten Qualifikationen, Menschen mit Behinderung einzustellen und freuen 
uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Radiologie,  
Klinische Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik  

bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben: 
� Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
� Mitwirkung bei Forschungsprojekten 
� Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
� Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und  

Postern für nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen 
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� Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen  
Möglichkeiten 

� Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement:  
Ausbildung, Fortbildung in ausgewählten Themen 

 
Fachliche Anforderungen: 
� Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
� Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
� Absolvierte Gegenfächer erwünscht 
� Vorerfahrung in Radiologie erwünscht 
� Vorerfahrung in der Lehre bzw. Studierendenbetreuung erwünscht 
� Wissenschaftliche Vorerfahrung erwünscht 
� Grundlegende EDV-Kenntnisse 
� Sehr gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
� Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
� Fähigkeit zu teamorientiertem und interdisziplinärem Arbeiten 
� Belastbarkeit und Flexibilität 
� Freude an neuen Herausforderungen 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.900,42 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 

Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer  
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 

Bei Fragen steht Ihnen Ao.Univ.-Prof. Dr. H. Schöllnast, Suppl. Leiter der Klinischen Abteilung für  
Allgemeine Radiologische Diagnostik, Universitätsklinik für Radiologie, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: helmut.schoellnast@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-80970. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W71 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Mai 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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104.4 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit für 
Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunk-
tionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Wir sind bemüht, bei geeigneten Qualifikationen, Menschen mit Behinderung einzustellen und freuen 
uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
 

Studentische/r Betreuer/in 
für das Clinical Skills Center (CSC)   

(Verwendungsgruppe I) 
in der Abteilung Evaluierungs- und Prüfungsorganisation 

Teilzeit: 10 Wochenstunden 
 

 
Kernaufgaben: 
� Professionelle Einschulung und Betreuung der Studierenden an den einzelnen Stationen des CSC  

(es erfolgt eine entsprechende Einschulung der BetreuerInnen zu Beginn des Dienstverhältnisses) 
� Kooperative und selbstständige Erstellung des Dienstplanes mit Einteilung aus dem Pool der  

BetreuerInnen, sodass der Übungsbetrieb zu den vorgesehenen Zeiten lückenlos garantiert  
werden kann 

� Führung der Anwesenheitslisten und Verwaltung der studentischen CSC Buchungen 
� Aktive Nachbestellung von für das CSC notwendigen Materialien in Zusammenarbeit mit der  

Abteilung Evaluierungs- und Prüfungsorganisation 
� Unterstützung der Lehrenden bei der Bedienung der einzelnen Stationen 
 
Fachliche Anforderungen: 
� Medizinstudium an der Medizinischen Universität Graz mit erfolgreichem Abschluss  

des 1. Studienabschnittes 
� Erfahrung mit Lehre und/oder Ausbildung im medizinischen Bereich (z. B. Rotes Kreuz  

Rettungspraktikum) von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
� Besondere Teamfähigkeit und hohe Flexibilität 
� strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise 
� Belastbarkeit, Engagement und hohes Maß an Selbstständigkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.455,90 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Elisabeth Koch, interim. Leiterin der Abteilung Evaluierungs- und Prüfungs-
organisation, gerne zur Verfügung. Kontakt: elisabeth.koch@medunigraz.at, Tel.: +43/316/380-4602. 
 
Informationen zum CSC siehe: http://www.medunigraz.at/5112. 
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Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A175 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Mai 2012  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Laborfachkraft (w/m) 
(Verwendungsgruppe IIa) 

in der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur,  
Bereich Biobank 

Teilzeit: 30 Wochenstunden 
 
Kernaufgaben: 
� Gewinnung, Bearbeitung und Konservierung von human-biologischem Material, 
� insbesondere  Blut- und Gewebeproben 
� Kontinuierliche Verbesserung von Testmethoden, Laborabläufen und organisatorischen Arbeiten 
� Mitarbeit im Qualitätsmanagement, Erstellung von SOP’s etc. 
� Mithilfe bei Qualitätssicherungs- und Validierungsarbeiten 
� Wartung und Instandhaltung von Gerätegruppen, Führen von Gerätelogbüchern und Checklisten 
� Controlling Tätigkeiten, wie regelmäßige Überwachung der automatisierten Systeme 
� Kommunikation mit Firmen hinsichtlich Automatisierungsprojekten bzw. Ausbau der Infrastruktur 
 
Fachliche Anforderungen: 
� Abgeschlossene Ausbildung Dipl. med.-techn. Fachkraft, ChemielabortechnikerIn  
� oder Vergleichbares 
� Praktische Laborerfahrung im Umgang mit humanbiologischem Material 
� Erfahrung im Umgang mit laborbezogenen IT-Systemen von Vorteil 
� Erfahrung bei der Umsetzung qualitätssichernder Maßnahmen und Validierungserfordernissen 
� Fundierte MS-Office-Kenntnisse 
� Englischkenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 
� Kommunikative und soziale Kompetenz 
� Kooperationsbereitschaft 
� Eigeninitiative 
� Selbständige und sorgfältige Arbeitsweise 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.569,10 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristig persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Dr.in Karine Sargsyan, Leiterin der Biobank Graz, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
karine.sargsyan@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-72716. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A176 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Mai 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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TierpflegerIn 
(Verwendungsgruppe IIa) 

in der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur,  
Bereich Biomedizinische Forschung 

befristet auf 5 Jahre, optionale Verlängerung möglich 
 
Kernaufgaben: 
� Tierbetreuung in unterschiedlichen Hygienestufen 
 
Anforderungsprofil: 
� Begonnene oder abgeschlossene Ausbildung als Tierpfleger/In  

(Abschluss der Lehre oder adäquate Ausbildung) 
� Erfahrung in der SPF-Tierhaltung 
� EDV-Kenntnisse (MS-Office) 

 
Persönliche Anforderungen: 
� Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
� Teamfähigkeit 
� Hohe Belastbarkeit 
� Bereitschaft, sich fachlich und persönlich weiterzubilden 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.569,10 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Dr.in Birgit Reininger-Gutmann, Leiter/in des Bereichs Biomedizinische Forschung 
gerne zur Verfügung. Kontakt: birgit.reininger-gutmann@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-13275. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A177 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Mai 2012  www.medunigraz.at/stellen 

 
 

2 Lehrstellen einer Tierpflegerin oder eines Tierpflegers 
in der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur,  

Bereich Biomedizinische Forschung 
 
Kernaufgaben: 
� Tierbetreuung in unterschiedlichen Hygienestufen 
 
Fachliche Anforderungen: 
� Abschluss der Pflichtschule 
� Grundkenntnisse in EDV 
 
Persönliche Anforderungen:  
� Teamfähigkeit 
� Überdurchschnittliche Flexibilität 
� Bereitschaft, sich fachlich und persönlich weiterzubilden 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 467,70 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
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Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen  Dr.in Birgit Reininger-Gutmann, Leiter/in des Bereichs Biomedizinische Forschung 
gerne zur Verfügung. Kontakt: birgit.reininger-gutmann@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-13275. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A178 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Mai 2012  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

ProjektmanagerIn Klinische Prüfungen 
(Verwendungsgruppe IVa) 

am Koordinierungszentrum für Klinische Studien (KKS) 
 
Kernaufgaben: 
� Projektmanagement Klinischer Prüfungen 
� Unterstützung und Beratung bei der Planung von Klinischen Prüfungen 
� Mitarbeit bei der Erstellung der notwendigen Dokumente (Protokoll, PatientInneninformation,  

CRF etc.) für die Einreichung bei Ethikkommission(en) und Behörden 
� Einreichung von Klinischen Prüfungen bei Ethikkommissionen und Behörden 
� Mitarbeit beim QM-System des KKS  
� Monitoring von Klinischen Prüfungen 
 
Fachliche Anforderungen: 
� Abgeschlossenes Studium (Naturwissenschaften, Medizin, Pflegewissenschaft) oder  

gleichzusetzende Qualifikation 
� Vorzugsweise Erfahrung im Bereich Klinischer Studien (study nurse, MonitorIn etc.) und  

Kenntnis der einschlägigen Gesetze und Richtlinien 
� Versierte Englisch- und IT-Kenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
� Planungs-, Koordinations- und Organisationstalent  
� Detailgenaue, zielorientierte Arbeitsweise und Teamgeist 
� Kompetentes Auftreten und Kommunikationsstärke 
� Reisebereitschaft 

 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 2.305,40 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Mag.a pharm. Gabriele Pfaffenthaler, Leiterin des Koordinierungszentrums für  
Klinische Studien, gerne zur Verfügung. Kontakt: kks@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-72012. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A179 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Mai 2012  www.medunigraz.at/stellen 
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Studentische Hilfskraft Bereich Tierpflege (w/m) 
(Verwendungsgruppe I) 

in der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur,  
Bereich Biomedizinische Forschung 

Teilzeit: 20 Wochenstunden 
befristet auf die Dauer des Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben: 
� Mitarbeit bei der Tierbetreuung in unterschiedlichen Hygienestufen 
� Reinigungs- und Hilfstätigkeiten 
 
Fachliche Anforderungen: 
� Erfahrung im Umgang mit Labortieren 
 
Persönliche Anforderungen:  
� Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
� Teamfähigkeit 
� Hohe Belastbarkeit 
� Bereitschaft, sich fachlich und persönlich weiterzubilden 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.455,90 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Dr.in Birgit Reininger-Gutmann, Leiter/in des Bereichs Biomedizinische Forschung 
gerne zur Verfügung. Kontakt: birgit.reininger-gutmann@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-12524. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A180 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Mai 2012  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

IT-KoordinatorIn  
(Verwendungsgruppe IIIb) 

an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Teilzeit: 10 Wochenstunden, befristet vorerst für 1 Jahr 

 
Kernaufgaben: 
� IT-Koordination und –Unterstützung von medizinisch-technischen Forschungsprojekten 
 
Fachliche Anforderungen: 
� Abgeschlossene technische Ausbildung mit IT-Schwerpunkt, z.B. HTL-Informationstechnologie/  

Technische Informatik/Biomedizinische Technik 
� Berufliche Erfahrung im medizinisch-technischen Bereich bzw. klinische Praxis wünschenswert 
� Kenntnisse im Umgang mit relationalen Datenbanken (MS-SQL, Sybase) 
� Sehr gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
� Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
� Hohe Belastbarkeit 
� Organisationsgeschick 
� Teamorientierung und Kommunikative Kompetenz 
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Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 2.079,00 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Helfried Metzler, Vorstand der Universitätsklinik für  
Anästhesiologie und Intensivmedizin gerne zur Verfügung. Kontakt: helfried.metzler@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-14663. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D181 ex 2011/12 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Mai 2012  www.medunigraz.at/stellen 
 
 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 


